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Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Verfahren - Art. 31a Abs. 1 Bst. b
AsylG)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG zuständig und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
in der Regel - wie auch vorliegend - endgültig (vgl. Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG; Art. 105
AsylG [SR 142.31]). Die Beschwerdeführenden sind als Verfügungsadressaten zur
Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht
eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 108 Abs. 3 AsylG und Art. 52 Abs. 1 VwVG).

E. 1.2
Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet, weshalb sie im Verfahren
einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise
einer zweiten Richterin (Art. 111 Bst. e AsylG), ohne Durchführung eines
Schriftenwechsels und mit summarischer Begründung zu behandeln ist (Art. 111a Abs. 1
und 2 AsylG).

E. 2.1
Die Vorinstanz hielt in der angefochtenen Verfügung zutreffend fest, dass gemäss Art. 18
Abs. 1 Bst. b Dublin-III-VO grundsätzlich Kroatien für das Asylverfahren der
Beschwerdeführenden zuständig ist, dass das kroatische Asylsystem
rechtsprechungsgemäss keine systemischen Mängel aufweist, aufgrund derer die
Zuständigkeit gemäss Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO auf die Schweiz überginge (vgl.
Referenzurteil des BVGer E-1488/2020 vom 22. März 2023 E. 9, statt vieler zuletzt Urteile
des BVGer F-1581/2025 vom 9. März 2026 E. 4.1, F-438/2026 vom 23. Januar 2026 E.
2.1), und dass vorliegend keine völkerrechtlichen Vollzugshindernisse ersichtlich sind,
welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflichten
würden. Dabei hat sie die Schilderungen der Beschwerdeführenden zu ihren Erlebnissen
während ihres zweitätigen Aufenthalts in Kroatien rechtskonform gewürdigt. Auch
bezüglich allfälliger gesundheitlicher Beeinträchtigungen hat die Vorinstanz die geltend
gemachten Beschwerden berücksichtigt und zutreffend festgehalten, dass Kroatien über
eine ausreichende medizinische Infrastruktur verfügt und sie dort, sofern notwendig,
medizinische Hilfe erhalten könnten. Ferner hat sie die Interessen der Kinder
rechtsgenüglich gewürdigt und darauf hingewiesen, dass die Durchsetzung der
Kinderrechte in Kroatien grundsätzlich gewährleistet ist.



E. 2.2
Die Beschwerdeführenden machen in ihrer Rechtsmitteleingabe geltend, sie seien inhaftiert
worden, die Situation sei unmenschlich gewesen und sie hätten keine Möglichkeit erhalten,
ein faires Asylverfahren zu durchlaufen. Bei einer Rückkehr drohe ihnen eine
unmenschliche Behandlung und sie wären auf sich allein gestellt. Da die
Beschwerdeführenden Kroatien bereits zwei Tage nach ihrer Ankunft verlassen haben,
können keine Feststellung über ihr persönliches Asylverfahren getroffen werden. Es ist
festzuhalten, dass Kroatien verpflichtet ist, die von den Mitgliedstaaten festgelegten
Mindeststandards gemäss der Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die
internationalen Schutz beantragen (sogenannte Aufnahmerichtlinie) einzuhalten. Es sind
vorliegend keine Hinweise dafür erkennbar, dass Kroatien ihnen ein faires Asylverfahren
verweigern würde. Die Vorbringen der Beschwerdeführenden vermögen an der Richtigkeit
der angefochtenen Verfügung nichts zu ändern.

E. 3
Die Vorinstanz hat in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr zukommenden Ermessens von
einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz abgesehen, ist zu Recht nicht auf die
Asylgesuche eingetreten und hat die Wegweisung nach Kroatien angeordnet. Die
angefochtene Verfügung ist nicht zu beanstanden und die Beschwerde abzuweisen.

E. 4
Mit vorliegendem Urteil fällt der am 11. März 2026 angeordnete Vollzugsstopp dahin und
der Antrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde wird gegenstandslos.

E. 5.1
Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 65 Abs. 1 und
Abs. 2 VwVG ist abzuweisen, da die Beschwerde gemäss den vorstehenden Erwägungen
als aussichtslos zu bezeichnen war.

E. 5.2
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten den Beschwerdeführenden
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 750.- festzusetzen (Art. 1-3 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). (Dispositiv nächste Seite)
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